
Erben gesucht...
Der Staat vereinnahmt jährlich ein Vermögen
von mehreren Millionen Euro, welches aus
Nachlässen resultiert, in denen keine Erben
gefunden werden (Heimfallsrecht des
Staates). Dies geschieht oft deshalb, da
berechtigte Erben ihre Heimat aufgrund von
Familienschicksalen (Flucht, Vertreibung,
Emigration, etc.) verlassen haben oder die
Verwandten des Erblassers aus anderen
Gründen schwer auszuforschen sind.
Die Historikerkanzlei recherchiert in diesen
Fällen die oftmals in verschiedensten Staaten
und auf mehreren Kontinenten lebenden
Erben und verhilft diesen zu ihrem
berechtigten Erbanspruch.
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Erbensuche
Stirbt ein Erblasser ohne
Hinterlassung eines Testaments,
so tritt die gesetzliche Erbfolge
in Kraft. Sind keine Nach­
kommen oder ein lebender
Ehepartner vorhanden, erben
die Geschwister bzw. deren
Nachkommen. Gibt es auch hier
keine Erben, so geht das
Erbrecht an Cousins und
Cousinen bzw. deren Nach­
kommen über.

Die Suche nach Erben ist meist sehr
kompliziert und erfordert ein hohes Maß an
genealogischem, historischem und
juristischem Fachwissen. Vor allem dann,
wenn Familien durch Emigration,
Kriegshandlungen oder Grenzziehungen
auseinander gerissen wurden und dadurch
die familiären Kontakte abgebrochen sind.

Das Unternehmen
Die Historikerkanzlei Genealogisch­
Historische Recherchen GmbH wurde 2004
gegründet und beschäftigt mittlerweile 40
hochqualifizierte Genealogen (hauptsächlich
Historiker und Juristen), welche an unserem
Hauptsitz in Wien und in den Nebenstellen
tätig sind.

Unser Netzwerk
Wir, die Mitarbeiter und Partner der
Historikerkanzlei, verfügen über beste
Kontakte zu genealogischen Archiven und
Institutionen rund um den Globus,
unterhalten kollegialen Kontakt zu ca. 100
genealogischen Korrespondenzbüros in aller
Welt und sind nicht zuletzt aufgrund unserer
Sprachkompetenz (in unserer Kanzlei werden
16 verschiedene Sprachen gesprochen) in
nahezu 80% der Fälle in der Lage die
legitimen Erben aufzufinden und ihnen zu
ihrer Erbschaft zu verhelfen.

Wir werden auf Veranlassung von Notaren,
Verlassenschaftskuratoren, Nachlass­
pflegern, Rechtsanwälten, ausländischen
Institutionen und anderen genealogischen
Büros, Erbengemeinschaften oder aufgrund
von öffentlichen Aufforderungen weltweit
tätig.
Die Historikerkanzlei ist Mitglied der
„Association of Professional Genealogists“
und unterliegt auch deren Ethikkodex.



Fallbeispiele
Im Zuge unserer Ermittlungen eröffneten sich
uns zahlreiche mitunter faszinierende
Geschichten von Familien und deren
Schicksalen, die teilweise auch in der
weltweiten Presse veröffentlicht wurden. Auf
unserer Website www.historiker.at finden Sie
einige ausgesuchte Beispiele.

Unsere Präsenz in Österreich
Hauptsitz Wien
Dr. Karl Lueger­Platz 5
1010 Wien
Tel: +43 / (0) 1 / 513 96 46
Fax: DW 50
Email: office@historiker.at

Nebenstelle Graz
Strauchergasse 13
8020 Graz
Tel: +43 / (0) 316 / 77 25 80
Fax: DW 50
Email: graz@historiker.at

Nebenstelle Linz
Landstrasse 3
4020 Linz
Tel: +43 / (0) 732 / 78 17 47
Fax: DW 50
Email: linz@historiker.at

Nebenstelle Innsbruck
Mitterweg 43
6020 Innsbruck
Tel: +43 / (0) 512 / 290 501
Fax: DW 50
Email: innsbruck@historiker.at

Nebenstelle Klagenfurt
Villacher Straße 8
9020 Klagenfurt
Tel.: +43 / (0) 463 / 507 328
Fax: DW 50
Email: klagenfurt@historiker.at

Internetseite: www.historiker.at

Kosten und Honorar
In der Regel beanspruchen wir ein
Erfolgshonorar von ca. 20 bis 40% des dem
Erben durch unsere Tätigkeit zufallenden
Erbteiles, abhängig vom Auftrag,
Verwandtschafts­, Schwierigkeitsgrad und
internationaler Konstellation des Falles.
Wir sind überzeugt, dass nur eine
prozentuelle Honorargestaltung dem Erben
eine rasche, vollkommen risikolose und
erfolgreiche Bearbeitung sowie
größtmögliche Effizienz sichert. Denn nur
dann, wenn der Erbe seinen Erbteil erhält,
erhalten wir ein Honorar. Geht der Erbe leer
aus, bleibt unsere Tätigkeit unhonoriert; die
Historikerkanzlei arbeitet im Bereich der
Erbensuche daher ausschließlich auf
Erfolgsbasis!
Verhilft die Historikerkanzlei einem Erben zu
seinem Erbteil, so hat diese einen Anspruch
auf eine angemessene Entlohnung. Die
diesbezügliche Rechtssprechung ist ebenfalls
auf unserer Homepage www.historiker.at
einsehbar.Unsere Leistungen

● Erbenermittlung weltweit
● Dokumentation (Stammbäume)
● Beschaffung von Urkunden
● Vorleistung anfallender

Verfahrenskosten
● Ahnen­ und Nachfahrenforschung
● Suche von vermissten

Familienangehörigen
● Gräbersuche
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